
Fachamt: Hauptamt  Vorlage-Nr.: 2018-042 
     
   Datum: 02.03.2018 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Nachrücken einer Ersatzperson in den Ortschaftsrat Rockenau für die ausscheidende 
Ortschaftsrätin Hannelore Eiermann 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Ortschaftsrat Rockenau 19.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Der Ortschaftsrat stellt fest, dass bei Herrn Achim Schenker keine Hinderungsgründe 
nach § 29 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. § 72 
GemO vorliegen. 

2. Es rückt der bei der Wahl des Ortschaftsrats Rockenau am 25.05.2014 als 
Ersatzperson festgestellte Bewerber,  
 
Herr Achim Schenker, Im Klingenacker 2, 69412 Eberbach 
 
als Mitglied des Ortschaftsrats Rockenau nach (§ 31 Abs. 2 GemO i. V. m. § 72 
GemO). 

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Ortschaftsrätin Hannelore Eiermann ist aus der Ortschaft Rockenau weggezogen und 
scheidet somit aus dem Ortschaftsrat Rockenau aus, siehe Vorlage Nr. 2018-041. 
 
Bei der Wahl des Ortschaftsrats Rockenau am 25.05.2014 wurden als Ersatzpersonen 
festgestellt: 
 

1. Herr Mario Wäsch 
2. Frau Ingeborg Bräutigam 
3. Herr Achim Schenker 

 
Herr Mario Wäsch ist der Sohn des Ortschaftsrats Wolfgang Wäsch. Somit besteht gemäß § 
29 GemO i. V. m. Artikel 10 § 4 des Gesetzes zur Änderung 
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 14. Oktober 2015 ein Hinderungsgrund, 
siehe Vorlage Nr. 2018-048.  
 
Frau Ingeborg Bräutigam hat die Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit aus wichtigem 
Grund abgelehnt, siehe Vorlage Nr. 2018-049.  
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Bei Herrn Achim Schenker sind der Verwaltung keine Hinderungsgründe nach § 29 GemO i. 
V. m. Artikel 10 § 4 des Gesetzes zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher 
Vorschriften vom 14. Oktober 2015 bekannt, die einem Nachrücken entgegenstehen 
könnten. 
 
Herr Achim Schenker hat die Annahme der Wahl bestätigt. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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